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Einleitung 

Α . Gegenstand der Untersuchung 

Die Gewährung rechtlichen Gehörs zählt zu den Grundsätzen des 
Verwaltungsverfahrens  zahlreicher kontinentaler Länder1 und ist als 
Folge der „due process clause" Bestandteil des amerikanischen Ver-
waltungsverfahrens 2. Auch für das Verwaltungsverfahren  in der Bun-
desrepublik Deutschland ist die Gewährung rechtlichen Gehörs zu 
einem festen Bestandteil geworden. Im Gegensatz zum rechtlichen Ge-
hör vor Gericht ist das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren  in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht ausdrücklich verfassungsrecht-
lich gewährleistet. In Art . 103 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundes-
republik Deutschland ist nur ein Anspruch auf rechtliches Gehör vor 
Gericht für jedermann garantiert 3. Aufgrund der Geltung des Gewal-
tenteilungsprinzips w i rd aber ein Anspruch auf rechtliches Gehör durch 
Art . 103 Abs. 1 GG für den Bereich der Verwaltung nicht ausgeschlossen. 

Zunächst war die Gewährung rechtlichen Gehörs als Bestandteil des 
Verwaltungsverfahrens  in der Bundesrepublik Deutschland nur in ein-
zelnen speziellen Gesetzen vorgeschrieben. Als Beispiele seien hier § 90 
BBG, § 56 BRRG, §§ 108, 151 Abs. 2 BBauG, § 19 Abs. 3 WPflG, §§ 13 
Abs. 3, 19 Abs. 4 ZDG sowie die §§ 14 Abs. 2, 36 Abs. 2 und 40 Abs. 2 
SchwbG4 genannt. Über die speziellen Vorschriften  hinaus einen An-
spruch auf rechtliches Gehör zu einem Grundsatz des Verwaltungsver-
fahrens zu entwickeln, ist längere Zeit Gegenstand wissenschaftlicher 
Bemühungen gewesen. Bei diesem Bestreben mußte es zunächst darum 
gehen, für diesen Anspruch eine Grundlage zu finden. Dabei hat es 
nicht an Versuchen gefehlt, rechtsdogmatische Begründungen, insbe-
sondere aus der Verfassung herzuleiten5. Überwiegend rechtsstaatliche 

1 Siehe bei Becker, S. 51 ff.;  für das Schweizer Verwaltungsverfahren  siehe 
Heinhardt, S. 35 ff.  ; für das französische Verwaltungsverfahren  sei auf die 
Arbei t von Rudolf Behrendt hingewiesen; zum Anspruch auf rechtliches 
Gehör i m Verwaltungsverfahren  der Europäischen Gemeinschaften siehe 
bei Michelsen. 

2 Siehe dazu bei Schwartz, S. 105 ff.,  sowie bei Schlephorst, S. 98 ff.  und 
Löwenstein, S. 510 ff. 

8 Zur historischen Entwicklung siehe bei Rüping, S. 12—100. 
4 Weitere Beispiele spezialgesetzlicher Vorschriften  bei Clausen, in: Knack, 

§ 28 Rdnr. 7 sowie bei Wolff /Bachof, VwR I I I , § 156 I V d 1 (Rdnr. 39). 
5 Etwa König, S. 189 ff.;  Heinzmann, S. 36 ff.;  Schultze-Rhonhof, S. 35 ff.; 

Renkl, S. 51 ff. 
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Überlegungen haben dann dazu geführt,  daß ein Anspruch auf recht-
liches Gehör im Verwaltungsverfahren,  wenn auch mit im einzelnen 
umstrittenen Voraussetzungen, als Grundsatz in Rechtsprechung und 
Literatur anerkannt wurde®. Der Gesetzgeber hat schließlich dem ange-
sichts einer uneinheitlichen Rechtsprechung zu dem ungeschriebenen 
Grundsatz bestehenden Bedürfnis nach gesetzlicher Regelung7 Rech-
nung getragen und das rechtliche Gehör über die bestehenden speziel-
len Vorschriften  hinaus normiert. 

Das rechtliche Gehör ist zuerst in § 34 des 1. Buches, des Allgemeinen 
Teils des Sozialgesetzbuehes, der am 1. Januar 1976 in Kraft  getreten 
ist, geregelt worden. Wegen des Sachzusammenhangs ist dann diese 
Regelung unverändert als § 24 des am 1. Januar 1981 in Kraf t  getre-
tenen, das Verwaltungsverfahren  betreffenden,  10. Buches des Sozial-
gesetzbuches übernommen worden8. Eine Änderung hat sich dadurch 
insofern ergeben, als die Regelung nicht mehr nur für den Sozial-
leistungsbereich gi l t9 , sondern allgemein im Sozialverwaltungsver-
fahren 10. Fast wörtl ich übereinstimmend ist das rechtliche Gehör für 
das Verwaltiuigsverfahren  allgemein in § 28 des am 1. Januar 1977 in 
Kraft  getretenen Verwaltungsverfahrensgesetzes 11 und für das Finanz-
verwaltungsverfahren  in § 91 der zur gleichen Zeit i n Kraft  getretenen 
Abgabenordnung geregelt worden. 

Unter der Überschrift  „Anhörung Beteiligter" bestimmen nunmehr 
die Abs. 1 der §§ 24 SGB X, 28 VwVfG und ähnlich auch § 91 Abs. 1 
S. 1 AO: „Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines 
Beteiligten eingreift,  ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern." Damit hat der 
Gesetzgeber unter der Bezeichnung „Anhörung Beteiligter" für das 
rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren  eine Umschreibung gewählt, 
die auch für das rechtliche Gehör vor Gericht gebräuchlich ist12. Im An-
schluß an die Terminologie des Gesetzgebers wi rd jetzt im juristischen 
Sprachgebrauch vielfach zwischen dem Anspruch auf rechtliches Gehör 
vor Gericht und der Anhörung Beteiligter im Verwaltungsverfahren 
unterschieden13. Um das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren 

β Vgl. BT-Drucks. 7/910, S. 51. 
7 Siehe BT-Drucks. 6/1173, S. 42. 
8 Vgl. BT-Drucks. 8/4022, S. 81 — § 34 SGB I ist durch Ar t . I I § 28 Nr. 1 

SGB X gestrichen worden. 
9 Vgl. die Überschrift  des Dr i t ten Abschnitts des Ar t . I SGB I — siehe 

auch BSG, in : SozR 1200, § 34 Nr. 8, S. 35; danach geht der Anwendungsbe-
reich des damaligen § 34 SGB I über den Leistungsbereich hinaus. 

1 0 Vgl. § 1 SGB X. 
1 1 M i t § 28 V w V f G übereinstimmende Regelungen f inden sich i n den Lan-

des-Verwaltungsverfahrensgesetzen,  etwa § 28 V w V f G NW. 
1 1 Vgl. bei Renkl, S. 75 f. 
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von dem durch Art . 103 Abs. 1 GG für den Bereich einer anderen 
Staatsgewalt garantierten abzugrenzen, w i rd das rechtliche Gehör im 
Verwaltungsverfahren  auch hier nunmehr als Anhörung Beteiligter 
bezeichnet. 

Mi t der Normierung der Anhörung Beteiligter hat sich das Zentrum 
der Fragestellung vom „Ob" des rechtlichen Gehörs im Verwaltungs-
verfahren  zum „Wie" seiner Ausgestaltung verschoben. So ist etwa mit 
der gesetzlichen Regelung die Frage aufgeworfen  worden, welche 
Bedeutung der Anhörung für den Beteiligten zukommt; insbesondere, 
ob er, wie vielfach behauptet, einen Anspruch auf Anhörung hat. 
Weiterhin ist eine lebhafte Diskussion um die gesetzlichen Voraus-
setzungen des Verwaltungsakts, „der in Rechte eines Beteiligten ein-
greift",  entstanden. Umstritten ist auch, was zu den „ für die Entschei-
dung erheblichen Tatsachen" zu zählen ist. Ebenso bedürfen die Vor-
aussetzungen der in Abs. 2 der Regelungen vorgesehenen Ausnahmen 
von der Anhörung Beteiligter näherer Bestimmung, ζ. B. wann „gleich-
artige Verwaltungsakte in größerer Zahl" erlassen werden. 

Die Ausgestaltung der Anhörung ergibt sich über § 24 SGB X, § 28 
VwVfG und § 91 AO hinaus, indem sich in den entsprechenden Ver-
waltungsverfahrensgesetzen  und Prozeßordnungen Vorschriften  für den 
Fal l eines Verstoßes gegen die Regelung der Anhörung Beteiligter 
finden lassen. 

Soweit die Anhörung Beteiligter noch der Konkretisierung bedarf, 
tei l t sie damit das Schicksal des in Art . 103 Abs. 1 GG garantierten 
rechtlichen Gehörs vor Gericht, das in den einzelnen Prozeßrechts-
normen nur eine lückenhafte Ausgestaltung erfahren  hat14. Der An-
spruch auf rechtliches Gehör vor Gericht mußte demzufolge durch 
Literatur und Rechtsprechung15, insbesondere auch für einzelne Zweige 
des gerichtlichen Verfahrens 18, konkretisiert werden. Soweit dort die 
gleichen Fragestellungen, wie sie sich auch bei der Anhörung Beteiligter 
ergeben, erörtert worden sind, kann aber wegen der Verschiedenheit 

1 3 Kr i t isch dazu Borgs, in : Meyer/Borgs, § 28 Rdnr. 12 — siehe auch § 62 
SGG. 

1 4 Zu der Ausgestaltung in einzelnen Verfahrensarten  siehe ζ. B. bei Ken-
neweg, S. 143 ff.; Rumpel, S. 89 ff. 

1 5 Etwa Arndt , in : NJW 1959, S. 6 ff.  und S. 1297 ff.;  Röhl, in : NJW 1953, 
S. 1531 ff.,  NJW 1958, S. 1269 ff.  und NJW 1964 S. 273 ff.;  Baur, S. 401 ff.;  Zeu-
ner, S. 1021 ff.;  Hamann, S. 143 ff.;  Wolf, S. 405 ff.;  v. Winterfeld,  S. 850 ff.; 
Löwe, S. 109 ff.; Rumpel, S. 20 ff.,  89 ff.;  für die Rechtsprechung sei auf die 
Darstellung von Kenneweg, S. 5 ff.  hingewiesen. 

1 6 Besonders für das strafgerichtliche  Verfahren,  vgl. etwa Brol i , S. 13 ff.; 
Rausche, S. 82 ff.;  Seidel, S. 25 ff.;  Dahs, S. 12 ff.;  Jagusch, S. 266 ff.;  Rüping, 
S. 144 ff.;  vgl. auch Mül ler, S. 1659 f. und Ule, DVB1. 1959, S. 541 f. für das 
Verfahren  der f re iwi l l igen Gerichtsbarkeit bzw. das verwaltungsgerichtliche 
Verfahren. 


